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Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

Verkehrsstatistikgesetz (VerkStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 
2004 (BGBI. I S. 318), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I
S. 1217), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), geändert durch Art. 10 Abs. 5 des 
Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618).

Erhebungszweck

Die Angaben werden in Form von Landes- und Bundesergebnissen veröffentlicht. Sie dienen 
als Grundlage für eine Vielzahl von verkehrspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen 
der obersten Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder. Außerdem werden die Ergeb-
nisse für internationale Vergleiche im Rahmen der Statistiken der Europäischen Wirtschafts-
kommission (ECE) und für das verkehrsstatistische Programm der EU benötigt.

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 26 VerkStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach 
sind die Inhaberinnen oder Inhaber oder die für die Leitung bzw. die Geschäftsführung ver-
antwortlichen Personen der Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer 
öffentliche Personenbeförderung mit Eisenbahnen, Straßenbahnen oder Omnibussen durch-
führen zur Auskunftserteilung verpflichtet.

Erhebungsinhalt

Die vierteljährliche Statistik im Schienennahverkehr und Omnibuslinienverkehr ist eine Erhe-
bung nach Firmenprinzip. Deshalb können die Meldungen der Unternehmen Verkehrsleis-
tungen im Land Sachsen-Anhalt sowie auch in anderen Bundesländern beinhalten. Anderer-
seits sind in Sachsen-Anhalt erbrachte Verkehrsleistungen von Unternehmen mit Sitz in ei-
nem anderen Bundesland nicht dargestellt. Eine konkrete Aussage der Leistungserbringung 
nach Bundesländern wird nur in der jährlichen Erhebung ausgewiesen. In die vierteljährliche 
Erhebung sind nur Unternehmen einbezogen, die mindestens 250 000 Fahrgäste jährlich 
befördern.

Erhoben werden die Anzahl der Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahver-
kehr und im gewerblichen Omnibuslinienverkehr nach Verkehrsarten.
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Definitionen

Verkehrsarten:

Liniennahverkehr: sind alle Linienverkehre im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr mit Stra-
ßenbahnen und Omnibussen nach § 42 PBefG sowie die Sonderformen des Linienverkehrs 
nach § 43 PBefG. Die gesamte Reiseweite ist dabei nicht größer als 50 km bzw. die Reise-
zeit übersteigt nicht eine Stunde. Der freigestellte Schülerverkehr wird dem Liniennahverkehr 
zugeordnet. Ebenso zählen alle mit Regionalisierungsmitteln geförderten Eisenbahnverkehre 
zum Liniennahverkehr.

Linienfernverkehr: ist in der Regel Überlandlinienverkehr mit einer Reiseweite über 50 km.

Verkehrsleistungsgrößen:

Fahrgäste: Als beförderte Person oder als Beförderungsfall gilt eine nicht unterbrochene 
Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines Verkehrsunternehmens. Man unterscheidet da-
bei zwischen Verkehrsmittel- und Unternehmensfahrt. Steigt der Fahrgast während der 
Fahrt auf ein anderes Verkehrsmittel eines Unternehmens um, wird der Fahrgast erneut ge-
zählt (Verkehrsmittelfahrt). Bei der Unternehmensfahrt findet das Umsteigen keine Berück-
sichtigung.

Beförderungsleistung: Die in Personenkilometern gemessene Beförderungsleistung wird 
durch Multiplikation der Anzahl der Fahrgäste mit den von ihnen zurückgelegten Kilometern 
(Fahrweiten) errechnet.

Verkehrsmittel:

Eisenbahnen: Zu den Eisenbahnen zählen S-Bahnen sowie alle übrigen Eisenbahnen des 
Nahverkehrs (mit Regionalisierungsmitteln geförderte Eisenbahnverkehre). Die zum Nahver-
kehr zu rechnenden Eisenbahnen können auch produktbezogen von den Fernverkehren 
abgegrenzt werden.

Straßenbahnen: Hierzu zählen auch Stadtbahnen (einschl. Hochbahnen, U-Bahnen und 
Schwebebahnen) sowie ähnliche Nahverkehrsbahnen. Nicht einbezogen werden dagegen 
Berg- und Seilbahnen. Straßenbahnen sind die schienengebundenen Personenverkehrsmittel 
nach § 4 PBefG. Sie können als Straßenbahnen herkömmlicher Bauart den Verkehrsraum 
öffentlicher Straßen benutzen oder als Stadtbahnen eine vom Individualverkehr unabhängige 
Gleisführung haben.

Omnibusse: Zu den Omnibussen zählen Kraftomnibusse und Obusse. Kraftomnibusse sind 
Kraftfahrzeuge, die nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 PBefG nicht an Schienen oder eine Fahrleitung 
gebunden und nach Bauart und Ausrüstung zur Beförderung von mehr als neun Personen 
(einschl. Fahrer) geeignet sind.
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Der Erhebungsbogen zur vorliegenden Statistik ist in der PDF-Ausgabe dieses Berichtes 
enthalten.

Zeichenerklärung
x= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll                                                                                                         
…= Angabe fällt später an

Abkürzungen
km       = Kilometer
Pkm = Personenkilometer

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Des-
halb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu 
den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent 
kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Ab-
stimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.
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Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen
Omnibuslinienverkehr seit 2005 

Jahr

Quartal Beförderungs- mittlere Beförderungs- mittlere Beförderungs- mittlere 
leistung Reiseweite leistung Reiseweite leistung Reiseweite

1 000 1 000 Pkm km 1 000 1 000 Pkm km 1 000 1 000 Pkm km

2005 190 391 1 608 206 8,4 94 986 961 085 10,1 190 426 1 610 660 8,5
2009 177 081 1 591 868 9,0 82 831 917 315 11,1 177 124 1 594 768 9,0
2010 174 819 1 565 152 9,0 82 639 909 209 11,0 174 863 1 568 155 9,0
2011 163 532 1 492 332 9,1 76 555 832 371 10,7 163 583 1 495 725 9,1
2012 165 020 1 530 095 9,3 79 254 868 802 11,0 165 090 1 534 438 9,3
2013 165 026 1 498 852 9,1 77 929 832 160 10,7 165 103 1 503 617 9,1
2014 162 003 1 462 677 9,0 79 202 848 388 10,7 162 082 1 467 585 9,1
2015 161 532 1 493 048 9,2 78 454 851 625 10,9 161 606 1 497 605 9,3
2016 162 599 1 527 675 9,4 75 972 846 368 11,1 162 670 1 532 032 9,4
2017 173 846 1 897 328 10,9 76 428 857 073 11,2 173 919 1 901 719 10,9
2018 169 869 1 826 182 10,8 76 359 854 913 11,2 169 942 1 830 718 10,8

2018

I. Quartal 44 023 475 352 10,8 20 462 231 209 11,3 44 042 476 522 10,8
II. Quartal 43 288 488 181 11,3 19 920 225 905 11,3 43 306 489 324 11,3
III. Quartal 38 766 435 478 11,2 15 927 175 097 11,0 38 783 436 499 11,3
IV. Quartal 43 792 427 171 9,8 20 050 222 702 11,1 43 811 428 373 9,8

2019

I. Quartal 44 295 480 285 10,8 20 487 234 314 11,4 44 316 481 529 10,9
II. Quartal … … … … … … … … …
III. Quartal … … … … … … … … …
IV. Quartal … … … … … … … … …

Veränderg.
 gegenüber
 gleichem
 Quartal des
 Vorjahres
 um % 0,0 0,7 x -0,1 1,2 x 0,0 0,7 x

Veränderg.
 gegenüber
 gleichem
 Berichts-
 zeitraum des
 Vorjahres
 um % 0,0 0,7 x -0,1 1,2 x 0,0 0,7 x

1 Unternehmensfahrten
2 Verkehrsmittelfahrten

Fahrgäste1 Fahrgäste2 Fahrgäste1

Darunter mit

Omnibussen

Liniennah- und -fernverkehr insgesamtLiniennahverkehr insgesamt



Anteil der Fahrgäste im Schienennahverkehr
und gewerblichen Omnibuslinienverkehr nach Verkehrsmitteln

im I. Quartal 2019

Anteil der Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr  
und gewerblichen Omnibuslinienverkehr nach Verkehrsmitteln 

im I. Quartal 2019

56

59,4 %

40,6 % Fahrgäste von
Verkehrsmittelfahrten

Eisenbahnen und 
Straßenbahnen

Omnibusse

51,1 %

48,9 %

in Personenkilometer
Eisenbahnen und 
Straßenbahnen

Omnibusse
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Personenbeförderung im Schienennahverkehr und im 
gewerblichen Omnibuslinienverkehr  vierteljährlich

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
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Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt
Im Monat August 2019 erschienen

Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel
Preis Print
(in EUR)

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 08/2019 5,50

3 A 1 02 A I, II, III hj-2/18 Bevölkerung der Gemeinden Stand: 31.12.2018 4,50

3 F 1 02 F I, II j/18 Baufertigstellungen, Bauabgang und Wohnungsbestand im Wohn- und Nichtwohnbau
Jahr 2018 4,50

3 G 4 01 G IV m-4/19 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität
April 2019, Januar bis April 2019, Winterhalbjahr 2018/19: Vorläufige Ergebnisse 7,00

3 G 4 01 G IV m-5/19 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität
Mai 2019, Januar bis Mai 2019, Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 01 H I m-2/19 Straßenverkehrsunfälle Februar 2019: Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 01 H I m-3/19 Straßenverkehrsunfälle März 2019: Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 2 01 H II m-1/19 Binnenschifffahrt Januar 2019 4,00

3 H 2 01 H II m-2/19 Binnenschifffahrt Februar 2019 4,00

3 L 4 08 L IV j/18 Ergebnisse der Statistik über Einkünfte der Personengesellschaften und Gemeinschaften 
Jahr 2014 5,00

3 M 1 01 M I vj-2/19 Verbraucherpreisindex Juni 2019 5,00

3 Q 3 02 Q III j/17 Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz Jahr 2017 3,00

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter https://statistik.sachsen-anhalt.de zur Verfügung, bei einer Bestellung 
ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“.
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